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Antwort 
 
der Landesregierung 

auf die Kleine Anfrage 614 vom 7. November 2012 
des Abgeordneten Robert Stein    PIRATEN 
Drucksache 16/1340 
 
 
 
NKF-Einführung: Wo bleiben die Zahlen? 
 
 
 
Der Minister für Inneres und Kommunales hat die Kleine Anfrage 614 mit Schreiben vom 
10. Dezember 2012 namens der Landesregierung beantwortet. 
 
 
 
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage 
 
Mit dem NKF-Einführungsgesetz versprach die damalige Landesregierung den großen Um-
bruch in der Haushaltsführung der Kommunen. Seitdem hört man immer weniger von dieser 
„Revolution des Rechnungswesens“. Zuletzt sprach der amtierende Innenminister Jäger von 
einem „hervorragenden Gesetz“, als es um die Beratungen des NKF-
Weiterentwicklungsgesetzes ging. Dies ließ den Anschein erwecken, dass die Landesregie-
rung aktiv an dem Prozess beteiligt wäre, die „Transparenz“ und Vergleichbarkeit kommuna-
ler Haushalte zu fördern. 
 
Auch nach langen Verhandlungen mit dem Innenministerium und IT.NRW wurden weder der 
PIRATEN-Fraktion noch der Öffentlichkeit entsprechende Zahlen zugänglich gemacht. Auf 
Druck der PIRATEN wurde dann am 6. September 2012 zumindest die Finanzstatistik ma-
schinenlesbar in der Landesdatenbank veröffentlicht. Auf Nachfrage der PIRATEN, wieso 
nicht auch die Bilanzstatistik und die Ergebnisrechnungsstatistik gleichzeitig veröffentlicht 
wurden, folgte der Hinweis, dass diese Daten nur im Auftrag des Innenministeriums erhoben 
werden. Ohne die Zustimmung des Ministers gäbe es keine Möglichkeit zur Herausgabe der 
Daten. 
 
Mit dem Schreiben ebenfalls vom 06. September 2012 gab der Innenminister ausdrücklich 
seine Zustimmung zur Veröffentlichung der Daten; allerdings machte er eine entscheidende 
Einschränkung: Die Daten der Ergebnisrechnungsstatistik und der Bilanzstatistik müssten in 
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einem „qualitativen und quantitativen ausreichendem Maß“ vorliegen, bevor sie an uns und 
die Öffentlichkeit weitergegeben würden. 
 
Seit dem ersten Treffen bei IT.NRW mit dem Leiter der Abteilung Finanzstatistik im Novem-
ber 2011 hat die PIRATENPARTEI keine verlässliche Aussage zum Termin der Veröffentli-
chung dieser Daten erhalten. Jedoch wurde im Rahmen der Behandlung des Gemeindefi-
nanzierungsgesetzes 2012 von der Seite der Regierung mehrfach darauf hingewiesen, dass 
man aktuellere Zahlen als 2008 nicht vorlägen.  Auf unsere Rückfragen bei der Anhörung 
zum NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde von den Experten mehrfach bestätigt, dass die 
Landesregierung den Umstellungsprozess massiv unterschätzt hat.  
 
 
1.  Welche Kommunen haben Daten der Ergebnisrechnung und der Bilanz für wel-

che Jahrgänge gemeldet? (Bitte um tabellarische Auflistung) 
 
Eine Übersicht von IT.NRW ist als Anlage 1 beigefügt. 
 
 
2.  Welche Daten sind bereits von IT.NRW auf Plausibilität geprüft worden? (Bitte 

um tabellarische Auflistung)  
 
In der Übersicht von IT.NRW sind die bereits auf Plausibilität geprüften Daten mit einem 
Häkchen gekennzeichnet. 
 
 
3.  In welchen Erlassen wird die Erhebung der Daten geregelt? 
 
Die Erhebung der Daten wird in meinem Erlass vom 19. Dezember 2008, Az.: 33-46.10 ge-
regelt, den ich als Anlage 2 beigefügt habe. 
 
 
4. Welche Maßnahmen wurden neben den bereits weiter oben abgefragten Erlassen 

darüber hinaus ergriffen, als eindeutig festgestellt werden konnte, dass Fristen 
versäumt wurden? 

 
Diejenigen Gemeinden bzw. Gemeindeverbände, die nicht termingerecht geliefert haben, 
wurden von IT.NRW per E-Mail und in einzelnen Fällen mit einem Mahnschreiben an die 
Berichtspflichten erinnert. Der Grund für die nicht termingerechte Lieferung von Daten ist 
häufig die nicht fristgerechte Bearbeitung von Jahresabschlüssen in Folge der Umstellung 
auf das NKF. Hierzu hat der Landtag im September 2012 im Ersten Gesetz zur Weiterent-
wicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKFWG NRW) eine Erleichte-
rungsregelung beschlossen. Danach können die Kommunen Jahresabschlüsse der Vorjahre 
in einem vereinfachten Verfahren vorlegen. Derzeit berät die Kommunalaufsicht dahinge-
hend, dass Kommunen mit fehlenden Jahresabschlüssen diese Erleichterung in Anspruch 
nehmen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die termingerechte Lieferung der Daten 
sich im weiteren Zeitablauf verbessern wird. 
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5.  Wann werden die Daten wie - vom Innenminister angekündigt - maschinenlesbar 
in der Landesdatenbank bei IT.NRW veröffentlicht? 

 
Die Aufnahme von Teilergebnissen der Bilanz- und Ergebnisrechnungsstatistik in die Lan-
desdatenbank NRW bedarf als außergewöhnliche und allgemein nicht übliche Vorgehens-
weise sowohl einen methodischen als auch einen technisch-organisatorischen Vorlauf, so 
dass mit der Veröffentlichung der gewünschten Daten erst im Verlauf des ersten Quartals 
des Jahres 2013 zu rechnen ist. Auf gesonderte Anfrage hin wird IT.NRW kurzfristig aus den 
vorliegenden plausiblen Meldungen der Kommunen eine maschinenlesbare Veröffentlichung 
mit entsprechenden Hinweisen verfügbar machen. 
 
 



 




































